
 
 

Satzung der Glasschutzkasse a.G. von 1923 zu Hamburg 
 

 
§ 1 

Sitz, Geschäftsgebiet und Gerichtsstand 
1. Der Verein führt den Namen „Glasschutz-

kasse a.G. von 1923 zu Hamburg“. Er ist 
ein Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit (VVaG) im Sinne des § 53 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Der 
Verein untersteht der Bundesaufsichtsbe-
hörde. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg. 
3. Das Geschäftsgebiet des Vereins ist die 

Bundesrepublik Deutschland. 
4. Gerichtsstand ist grundsätzlich das Amts-

gericht bzw. Landgericht, das für den Sitz 
des Vereins zuständig ist. Für Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag ist gemäß 
§ 215 VVG wahlweise auch das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk das Mitglied 
seinen Wohnsitz hilfsweise seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen ge-
gen das Mitglied ist dieses Gericht aus-
schließlich zuständig. 

 
§ 2 

Zweck des Vereins 
Der Verein betreibt für seine Mitglieder die 
Glasversicherung nach Maßgabe der Satzung 
und der Versicherungsbedingungen. 
 
In den nicht von ihm selbst betriebenen Zwei-
gen kann der Verein den Abschluss von Ver-
sicherungsverträgen vermitteln. 
 

§ 3 
Geschäftsjahr und Bekanntmachungen 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
2. Bekanntmachungen erfolgen durch schrift-

liche Mitteilung an die Mitglieder oder 
durch Anzeige in der Zeitung „Die Welt“. 

 
§ 4 

Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder 
juristische Person werden, die im Geschäfts-
gebiet ihren Wohnsitz oder Sitz hat. Die Mit-
gliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrages. Die Mitgliedschaft 
endet mit dem Versicherungsverhältnis. Aus-
geschiedene Mitglieder haben keinen An-
spruch auf das Vereinvermögen. 

 
§ 5 

Vereinsorgane 
Vereinsorgane sind:  
1. Die Mitgliederversammlung 
2. Der Vorstand 
 

§ 6 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Vereins. Sie beschließt in allen 
Angelegenheiten, die ihr nach dem Gesetz 
oder dieser Satzung ausdrücklich vorbe-
halten sind.  

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet alljährlich in den ersten acht Mona-
ten eines Geschäftsjahres statt. Sie wird 
vom Vorstand des Vereins unter Mitteilung 
von Ort, Zeit und Tagesordnung gemäß § 
3 dieser Satzung mindestens zwei Wo-
chen vorher einberufen. Änderungen der 
Satzung oder der Versicherungsbedin-
gungen sind in der Einladung besonders 
zu erwähnen.  

3. Jede satzungsgemäß einberufene Mitglie-
derversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst, sofern das Gesetz oder die Sat-
zung nicht anderes bestimmen. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem 
Fall das Los. Beschlüsse werden in offe-
ner Abstimmung, bei Widerspruch in ge-
heimer Abstimmung gefasst. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung muss einberufen werden,  

 wenn mindestens 1/10 der Mitglieder 
dies unter Angabe der Gründe bean-
tragt;  

 wenn der Vorstand sie für erforderlich 
hält; 

 wenn die Aufsichtsbehörde dies ver-
langt.  

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vor-
sitzenden, im Verhinderungsfalle von sei-
nem Stellvertreter geleitet. Bei Beschluss-
fassungen, die den Vorstand betreffen, lei-
tet ein aus der Mitgliederversammlung zu 
wählendes Mitglied die Versammlung.  

6. Über den Verlauf der Mitgliederversamm-
lung ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Vorsitzenden der Versammlung zu  
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unterzeichnen ist. Die Niederschrift hat die 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-
rufung und der Beschlussfähigkeit der Mit-
gliederversammlung und die Zahl der an-
wesenden Mitglieder, das Stimmenver-
hältnis bei den Abstimmungen und den 
Wortlaut der Beschlüsse anzugeben.  

 
§ 7 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung hat insbeson-

dere folgende Aufgaben:  
a. Wahl der Vorstandsmitglieder und de-

ren Abberufung aus wichtigem Grunde;  
b. Wahl des Rechnungsprüfers; 
c. Entgegennahme des Geschäfts- und 

Kassenberichtes sowie des Prüfungs-
berichtes des Rechnungsprüfers; 

d. Entgegennahme und Genehmigung 
des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr;  

e. Entlastung des Vorstandes;  
f. Festsetzung einer Vergütung für die 

Vorstandsmitglieder  
2. Die Mitgliederversammlung beschließt 

unter anderem über:  
a. Anträge des Vorstandes und der Mit-

glieder;  
b. Verwendung des Gewinns bzw. De-

ckung eines Verlustes;  
c. Erwerb oder Veräußerung von 

Grundstücken;  
d. Änderung der Satzung und der Versi-

cherungsbedingungen;  
e. Auflösung des Vereins bzw. Bestands-

übertragung auf ein anderes Versiche-
rungsunternehmen.  

f. Die Beschlüsse zu Ziffer 2. d) und e) 
bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der 
abgegebenen Stimmen. Die Änderung 
der Satzung und Beschlüsse zu § 2 e 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde.  

g. Anträge und Beschwerden von Mitglie-
dern, über die die Mitgliederversamm-
lung entscheiden soll, sind so rechtzei-
tig bei dem Vorstand einzureichen, 
dass sie in der Einladung zur Mitglie-
derversammlung aufgenommen wer-
den können. 

 
§ 8 

Vorstand 
1. Der Vorstand leitet den Verein. Er be-

steht aus dem Vorsitzenden und sei-
nem Stellvertreter sowie drei Beisitzern.  

2. Der Vorstand wählt aus seinem Kreis 
den Vorsitzenden sowie dessen Stell-
vertreter. 

3. Vorstandsmitglieder werden von der 
Mitgliederversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit auf vier Jahre ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. 

4. Der Verein wird vom Vorstand gericht-
lich und außergerichtlich vertreten. Wil-
lenserklärungen sind wirksam, wenn sie 
vom Vorsitzenden oder seinem Stell-
vertreter und einem weiteren Vor-
standsmitglied zusammen abgegeben 
werden.  

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. Er entscheidet mit ein-
facher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsit-
zenden, im Verhinderungsfalle die sei-
nes Stellvertreters, den Ausschlag. 

6. Über die Verhandlungen des Vorstan-
des muss ein Protokoll geführt werden, 
welches von dem Vorsitzenden und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen 
ist.  

 
§ 9 

Beirat 
Ein von der Mitgliederversammlung gewählter 
Beirat kann den Vorstand in allen Angelegen-
heiten beraten. Näheres wird in einer Ge-
schäftsordnung festgelegt, die der Vorstand 
erlässt. 
 

§ 10 
Geschäftsführer 

Der Vorstand kann zur Erledigung der laufen-
den Geschäfte ein Vorstandsmitglied als ge-
schäftsführendes Mitglied bestellen. Dieser ist 
berechtigt, für den Verein bis zu 10.000 EUR 
und Versicherungsscheine zu zeichnen. 
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§ 11 
Rechnungsprüfer 

Als Rechnungsprüfer wird jährlich von der 
Mitgliederversammlung eine Person, die in 
der Buchführung ausreichend vorgebildet und 
erfahren ist, gewählt. Diese hat die Bilanz so-
wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu prü-
fen. Über das Ergebnis der Prüfung hat sie 
einen Prüfungsvermerk anzufertigen und in 
der nächsten Mitgliederversammlung zu be-
richten.  

 
§ 12 

Einnahmen 
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus 
den  
1. im voraus zu zahlenden Beiträgen der 

Mitglieder,  
2. gegebenenfalls zu zahlenden Nachschüs-

sen,  
3. sonstigen Einnahmen.  
 

§ 13 
Beiträge 

Die Mitglieder haben im Voraus Beiträge nach 
Maßgabe der vom Vorstand beschlossenen 
Tarife zu entrichten. 
 

§ 14 
Nachschüsse 

1. Reichen die Jahreseinnahmen zur De-
ckung der Ausgaben in einem Geschäfts-
jahr nicht aus, so ist der Fehlbetrag unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Rück-
stellung sowie des verfügbaren Teils der 
Verlustrücklage durch Nachschüsse zu 
decken. Die Nachschüsse dürfen die zur 
Deckung des Verlustes notwendige Höhe 
nicht übersteigen. 

2. Das Erheben und die Höhe der Nach-
schüsse werden vom Vorstand festge-
setzt. Die Höhe darf einen Jahresbeitrag 
nicht überschreiten. 

3. Zur Zahlung der Nachschüsse sind alle 
Mitglieder, auch die im Laufe des Ge-
schäftsjahres ausgeschiedenen, im Ver-
hältnis ihrer für das betroffene Geschäfts-
jahr zu zahlenden Beiträge verpflichtet. 

4. Die Zahlung der Nachschüsse unterliegt 
den gleichen gesetzlichen Bestimmungen 
wie die Zahlung der Beiträge. 

 
§ 15 

Verlustrücklage 
1. Zur Deckung von Verlusten aus dem Ge-

schäftsbetrieb ist eine Verlustrücklage 
mindestens in Höhe von 50 % der Brutto-
beiträge, ermittelt aus dem Durchschnitt 
der letzten 3 Geschäftsjahre, zu bilden. 

2. Der Verlustrücklage fließt bis zum Errei-
chen oder Wiedererreichen der Soll-
Verlustrücklage jährlich der gesamte Jah-
resüberschuss zu. 

3. Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung 
der Mindesthöhe der Verlustrücklage sind 
der Verlustrücklage oder den anderen 
Gewinnrücklagen mindestens 10 % höchs-
tens 50 % des Jahresüberschusses zuzu-
weisen. Über die jeweilige Zuweisung auf 
Vorschlag des Vorstandes entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

4. Die Verlustrücklage darf zur Verlustde-
ckung in einem Geschäftsjahr erst dann in 
Anspruch genommen werden, wenn sie 
1/5 ihrer Mindesthöhe überschritten hat. 
Die jährliche Entnahme kann bis zu 1/3 
der jeweils angesammelten Verlustrückla-
ge betragen, jedoch darf durch die Ent-
nahme der Bestand von 1/5 der Mindest-
höhe nicht unterschritten werden.  

5. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
kann von den Zuführungs- und Entnah-
mebestimmungen abgewichen werden. 

 
§ 16 

Beitragsrückgewähr 
1. Soweit der Überschuss eines Geschäfts-

jahres nicht der Verlustrücklage zugeführt 
wurde, ist er der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung  zuzuführen.  

2. Diese Rückstellung darf nur zur Gewäh-
rung von Beitragsrückerstattung verwen-
det werden.  

3. Maßstab  für die  Verteilung der  Beitrags- 
rückerstattung bilden die Beiträge zur 
Hauptfälligkeit des folgenden Geschäfts-
jahres oder die Nachschüsse des Ge-
schäftsjahres. 

4. Über eine Beitragsrückerstattung ent-
scheidet die Mitgliederversammlung. 

5. Beitragsrückerstattungen werden vom 
Betrag der Jahresrechnung des Folgejahrs 
in Abzug gebracht. 
An der Beitragsrückerstattung nehmen nur 
die am 01.01. des Folgejahres vorhande-
nen Mitglieder teil. 
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§ 17 
Vermögensanlage 

Das Vereinsvermögen ist nach den gesetzli-
chen Bestimmungen und den von der Auf-
sichtsbehörde erlassenen Richtlinien anzule-
gen. 
 

§ 18 
Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in 
einer hierzu einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Auf den 
besonderen Zweck dieser Mitgliederver-
sammlung ist in der Einladung hinzuwei-
sen.  

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer 
Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimm-
berechtigten Mitglieder und der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde.  

3. Mit dem Beschluss über die Auflösung 
kann auch ein Beschluss über eine Be-
standsübertragung auf ein anderes Versi-
cherungsunternehmen unter Beachtung 
der Bestimmungen des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes verbunden werden.  

4. Die zwischen dem Verein und den Mitglie-
dern bestehenden Versicherungsverhält-
nisse erlöschen mit dem in dem Auflö-
sungsbeschluss bestimmten Zeitpunkt, je-
doch nicht vor Ablauf von vier Wochen 
nach Genehmigung des Auflösungsbe-
schlusses durch die Aufsichtsbehörde. 
Versicherungsansprüche, die bis dahin 
entstanden sind, können noch geltend 
gemacht werden. 

 
§ 19 

Liquidation 
1. Nach der Auflösung findet die Liquidation 

durch den Vorstand statt; jedoch kann die 
Mitgliederversammlung auch andere Per-
sonen zu Liquidatoren bestellen. Die Li-
quidatoren fassen ihre Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit. Die Beitrags- und 
Nachschusspflicht der Mitglieder bleibt bis 
zum Ablauf des Geschäftsjahres beste-
hen.  

2. Ergibt sich nach Beendigung der Liquida-
tion ein Überschuss, so wird dieser nach 
dem Verhältnis der im letzten Geschäfts-
jahr gezahlten Beiträge an die Mitglieder 
verteilt. Ein Fehlbetrag ist in gleicher Wei-
se durch Nachschüsse zu decken. 

 
* * * 

 
Letzte Satzungsänderung: 
 
08. Juli 2009 
30. September 1996 
 
genehmigt durch: 
 

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53111 Bonn 
 


